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Claus Schnabel

Letzte Chance 
für den Flächentarifvertrag

Mehrere Gutachten und Studien haben jüngst Reformen der Tarifautonomie und 
Tarifpolitik angemahnt. Auch Politiker aller Parteien drängen die Tarifparteien bzw. den 
Gesetzgeber zum Handeln. Wodurch lässt sich die Problemlösungsfähigkeit des deut-

schen Lohnfi ndungssystems verbessern? Wie kann die Tarifpolitik einen Beitrag zur 
Überwindung der Beschäftigungskrise leisten?

Form und Ergebnisse der Tarifpolitik in Deutschland 
sind in den letzten Jahren verstärkt ins Gerede 

gekommen. Die dominierenden Flächentarifver-
träge werden meist als zu teuer, zu undifferenziert, 
zu infl exibel und als überreguliert betrachtet. Eine 
Konsequenz sind unübersehbare Erosionstendenzen 
beim Flächentarifvertrag und bei Gewerkschaften 
wie Arbeitgeberverbänden. Auch der zunehmende 
internationale Wettbewerb und der technische Wandel 
setzen die Tarifparteien und das gesamte Tarifsystem 
unter Reformdruck. Gleiches gilt für die hohe und lang 
anhaltende Arbeitslosigkeit, die zwar nicht allein von 
der Tarifpolitik verursacht wurde, aber ohne eine be-
schäftigungsfördernde Tarifpolitik kaum abzubauen 
sein dürfte.

In den letzten Monaten haben der Sachverständi-
genrat, der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit sowie eine Studie 
der Bertelsmann Stiftung konkrete Vorschläge für eine 
Reform der Tarifautonomie und Tarifpolitik vorgelegt1. 
Aus ihnen wird deutlich, dass hier weniger ein Er-
kenntnis- als vielmehr ein Umsetzungsdefi zit vorliegt. 
Im Folgenden sollen die wichtigsten Ansatzpunkte 
einer zukunftsfähigen Lohnfi ndung skizziert und durch 
ihre Bündelung zu verschiedenen Strategien tarif- und 
wirtschaftspolitische Möglichkeiten für die Überwin-
dung des Reformstaus aufgezeigt werden.

Die Krise des Tarifvertragssystems

Wie in anderen Ländern ist auch in Deutschland seit 
längerem eine gewisse Dezentralisierung der Lohnfi n-
dung zu verzeichnen. Die Zahl der Unternehmen mit 
Firmentarifverträgen hat sich seit 1990 fast verdrei-
facht und der Geltungsbereich von branchenweiten 
Flächentarifverträgen ist rückläufi g. Im Jahr 2002 un-
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terlagen nur noch rund 44% der westdeutschen und 
20% der ostdeutschen Betriebe, in denen 63% bzw. 
43% der jeweiligen Arbeitnehmer tätig waren, einem 
Flächentarifvertrag. Insbesondere kleinere und jünge-
re Betriebe zeigen geringe Neigung, sich tarifvertrag-
lich zu binden2. Zudem häufen sich Berichte über eine 
abnehmende Tariftreue von Unternehmen. Insgesamt 
ist nicht zu übersehen, dass sich unser Lohnfi ndungs-
system in der Krise befi ndet.

Angesichts der tarif- und beschäftigungspolitischen 
Probleme in Deutschland wird von vielen Seiten ein 
radikaler Systemwechsel gefordert – weg von den 
bislang dominierenden, als zu starr empfundenen 
Flächentarifverträgen und hin zu vermeintlich fl e-
xibleren, differenzierteren Tarifvereinbarungen auf 
Betriebsebene. Dabei wird leicht übersehen, dass 
sowohl zentrale, überbetriebliche als auch dezentrale, 
betriebliche Regelungen der Löhne und Arbeitsbedin-
gungen verschiedene Vor- und Nachteile aufweisen, 
die je nach Betrieb und Branche von unterschiedlicher 
Bedeutung sein können. Auch internationale empiri-
sche Vergleiche verschiedener Lohnfi ndungssysteme 
und ihrer Auswirkungen lassen nicht erkennen, dass 
es ein bestmögliches System gäbe, das problemlos 
auf alle Länder, Branchen und Betriebe übertragen 
werden könnte und sollte3. So hilfreich Firmentarife für 
einzelne Betriebe mit speziellen Problemen auch sein 

1 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung: Staatsfi nanzen konsolidieren – Steuersystem 
reformieren, Jahresgutachten 2003/04 (www.sachverstaendigenrat-
wirtschaft.de); Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit: Tarifautonomie auf dem Prüfstand, 27.11.2003 
(www.bmwa.bund.de); sowie (im Auftrag der Bertelsmann Stiftung) C. 
S c h n a b e l : Tarifpolitik unter Reformdruck, Gütersloh 2003. Weitere 
aktuelle Analysen und Vorschläge fi nden sich unter anderem bei B. 
F i t z e n b e rg e r, W. F r a n z : Jobs. Jobs? Jobs! Orientierungshilfen 
für mehr Beschäftigung, in: W. F r a n z  et al. (Hrsg.): Wirtschaftspoli-
tische Herausforderungen an der Jahrhundertwende, Tübingen 2001, 
S. 3-41; sowie bei H. S i e b e r t : 75 Punkte gegen die Arbeitslosigkeit, 
Kieler Diskussionsbeiträge Nr. 394, Kiel 2002.

2 Eine ausführliche Analyse der abnehmenden Tarifbindung und ihrer 
Hintergründe erfolgt durch S. K o h a u t , C. S c h n a b e l : Zur Erosion 
des Flächentarifvertrags: Ausmaß, Einfl ussfaktoren und Gegenmaß-
nahmen, in: Industrielle Beziehungen, 10 (2003), S. 193-219.
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mögen – insgesamt deutet wenig darauf hin, dass eine 
generelle Verlagerung der Tarifverhandlungen auf die 
Betriebsebene in Deutschland in jedem Fall von Vorteil 
sein dürfte.

Da weder überbetriebliche noch betriebliche oder 
individuelle Regelungen ein durchweg besseres Prob-
lemlösungspotenzial aufweisen, sollten Gesetzgeber 
und Rechtsprechung darauf achten, dass alle diese 
Möglichkeiten auch für die Vereinbarung von Löhnen 
und Arbeitsbedingungen zur Verfügung stehen. Die 
grundsätzlich mögliche Wahl zwischen Flächentarif-
vertrag, Firmentarifvertrag und anderen Regelungen 
wie Betriebsvereinbarung und Einzelarbeitsvertrag 
stellt eigentlich eine Stärke unseres Systems der Ar-
beitsbeziehungen dar. Sie sollte noch ausgebaut wer-
den, indem die verschiedenen Regelungsmöglichkei-
ten gleichberechtigt nebeneinander gestellt und keine 
rechtlich begünstigt wird. Die Tarifparteien mögen sich 
dann überlegen, wie sie diese Wahl der Unternehmen 
durch eine geeignete Tarifpolitik beeinfl ussen können.

Die Tarifpolitik der letzten Jahrzehnte war allerdings 
nicht dazu angetan, mit den neuen Herausforderungen 
im Zeitalter von Globalisierung und Beschäftigungskri-
se fertig zu werden. Durch eine überzogene Ausschöp-
fung des geringeren Verteilungsspielraums in einer 
unterbeschäftigten Volkswirtschaft hat die kollektive 
Tarifl ohnfi ndung zu einer Verfestigung der Arbeitslo-
sigkeit beigetragen. Zudem wurden durch die Orien-
tierung der Tarifabschlüsse an gesamtwirtschaftlichen 
Faktoren und an (oftmals überhöhten) Pilotabschlüs-
sen regionale sowie branchenspezifi sche Faktoren 
zu wenig berücksichtigt. Auch die Differenzierung der 
Löhne nach Qualifi kation ist (insbesondere im unteren 
Bereich) unzureichend und hat den Anforderungen des 
technischen Wandels kaum Rechnung getragen. Die 
Tarifparteien sind damit der großen beschäftigungspo-
litischen Verantwortung nicht gerecht geworden, die 
sich aus der Gewährung der Tarifautonomie und aus 
dem Mindestlohncharakter der Tarifl öhne ergibt4.

Der von Gewerkschaften wie Arbeitgeberverbänden 
bevorzugte Flächentarifvertrag, der auch in vielen 
anderen europäischen Ländern Verwendung fi ndet, 
ist nicht völlig überholt – aber er ist dringend überho-
lungsbedürftig5. Die Tarifparteien können ihn stützen, 
indem sie grundlegende systemimmanente Reformen 

durchführen, wobei Gesetzgebung und Rechtspre-
chung gegebenenfalls ergänzend tätig werden müs-
sen. Die fl exiblere Gestaltung des deutschen Lohn-
fi ndungssystems ist allerdings nur eine notwendige, 
aber keine hinreichende Bedingung für eine bessere 
Ausnutzung von Beschäftigungsmöglichkeiten. Unab-
dingbar sind darüber hinaus Änderungen in der lang-
jährig verfolgten Lohnpolitik sowie die Einbeziehung 
neuer Elemente einer innovativen Tarifpolitik, die in 
manchen Branchen bereits Verwendung fi nden.

Die aus ökonomischer Sicht mindestens erforderli-
chen institutionellen und prozeduralen Reformen der 
Lohnfi ndung in Deutschland lassen sich in zehn Vor-
schlägen für eine zukunftsorientierte, beschäftigungs-
fördernde Tarifpolitik zusammenfassen.

Moderate Lohnpolitik

(1) Bei hoher struktureller Arbeitslosigkeit müssen die 
gesamtwirtschaftlichen Lohnanhebungen real gerin-
ger ausfallen als der Produktivitätsfortschritt. Konkret 
sollten die Tarifl ohnabschlüsse mindestens einen 
Prozentpunkt hinter der Summe von trendmäßigem 
Wachstum der Arbeitsproduktivität und Anstieg der 
Produzentenpreise zurück bleiben. Angesichts des 
derzeitigen Ausmaßes der Unterbeschäftigung ist 
eine solche beschäftigungsorientierte Strategie über 
mehrere Jahre hinweg durchzuhalten, um glaubwür-
dige Signale an Investoren zu senden und um den 
Spielraum für (übertarifl iche) Differenzierungen auf 
Betriebsebene auszuweiten.

Eine Vielzahl theoretischer Überlegungen und 
empirischer Studien macht deutlich, dass eine zu-
rückhaltende und differenzierte Lohnpolitik Beschäf-
tigung schafft und sichert. Das optimale Ausmaß der 
Lohnzurückhaltung kann allerdings mit wissenschaft-
lichen Methoden nicht exakt ermittelt werden. Das 
lohnpolitische Konzept des Sachverständigenrates, 
das unter anderem eine Bereinigung des Produktivi-
tätsfortschritts um Entlassungseffekte, eine (partiellle) 
Berücksichtigung des Anstiegs der Produzentenpreise 
sowie einen meist nicht näher quantifi zierten Abschlag 
zur Beschäftigungsschaffung vorsieht, ist nur schein-
bar genau und für die Tarifpraxis zu kompliziert6.

Der obige Vorschlag (1) versteht sich dagegen nicht 
als theoretischer Optimalentwurf und exakte Tarifl eit-
linie, sondern versucht, empirische Erfahrungen mit 

3  Vgl. z.B. die empirische Vergleichsstudie der OECD in OECD: Em-
ployment Outlook, Paris 1997, sowie den Literaturüberblick von C. 
S c h n a b e l , a.a.O., Kap. IV.

4 Für zahlreiche empirische Belege zu diesen und den folgenden 
Aussagen sei auf die Bertelsmann-Studie von C. S c h n a b e l , a.a.O., 
verwiesen. In seinem jüngsten Jahresgutachten kommt der Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung, a.a.O., Tz. 634 ff., zu einer ähnlichen Einschätzung.

5 So B. F i t z e n b e rg e r, W. F r a n z , a.a.O. Wesentlich skeptischer 
sind dagegen der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit, a.a.O., und N. B e r t h o l d , O. S t e t t e s : Der 
Flächentarifvertrag – vom Wegbereiter des Wirtschaftswunders zum 
Verursacher der Beschäftigungsmisere, in: C. O t t , H.-B. S c h ä f e r  
(Hrsg.): Ökonomische Analyse des Arbeitsrechts, Tübingen 2001, S. 
1-29.
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den Gesichtspunkten der Praktikabilität und der ta-
rifpolitischen Machbarkeit zu vereinbaren. Er berück-
sichtigt zum einen den Produktivitätsfortschritt, der 
von beiden Tarifparteien als Orientierungsmaßstab für 
Lohnerhöhungen anerkannt ist; die Kalkulation wird 
vereinfacht und auf sichereren Boden gestellt, wenn 
nicht der prognostizierte, sondern der bereits bekann-
te trendmäßige Zuwachs der Arbeitsproduktivität (z.B. 
im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) Verwendung 
fi ndet. Zum anderen werden die Überwälzungsspiel-
räume der Unternehmen durch die Einbeziehung der 
Produzentenpreisentwicklung berücksichtigt, die 
durch den BIP-Defl ator approximiert werden kann. 
Der Lohnabschlag um mindestens einen Prozentpunkt 
lässt sich in seiner exakten Höhe nicht wissenschaft-
lich herleiten. Er wurde so gewählt, dass einerseits 
trotz der geringeren Lohnerhöhungen die Kaufkraft 
der Arbeitnehmer üblicherweise gesichert ist und an-
dererseits bereits spürbare Beschäftigungseffekte zu 
erwarten sind.

Um glaubwürdig zu sein und deutliche Beschäfti-
gungsgewinne zu erzielen, muss eine derartige mo-
derate Lohnpolitik über einen längeren Zeitraum (z.B. 
fünf Jahre bzw. die Dauer eines Investitionszyklus) hin-
weg durchgehalten werden7. Sie darf nicht durch eine 
Anhebung der Lohnnebenkosten konterkariert werden 
und stellt eine Faustregel dar, die unter anderem grö-
ßere Spielräume für übertarifl iche Entlohnungen eröff-
net (Vorschlag (2)). Eine stärkere Differenzierung nach 
Branchen, Regionen und Qualifi kationen wird dadurch 
aber nicht überfl üssig gemacht (vgl. Vorschläge (3) 
und (4)).

Stärkung der übertarifl ichen Entlohnung bei 
moderatem Tarifl ohnanstieg

(2) Eine zurückhaltende Tarifpolitik auf Branchenebene 
eröffnet Spielräume für übertarifl iche Differenzie-
rungen auf Betriebsebene. Diese sollten genutzt 
werden, um die Arbeitnehmer zu motivieren und sie 
in prosperierenden Betrieben am wirtschaftlichen 
Erfolg zu beteiligen. Zudem stellt eine übertarifl iche 
Entlohnung einen Puffer dar, der den Betrieben in 

Krisenzeiten eine relativ fl exible Anpassung der Ar-
beitskosten erlaubt und damit Beschäftigung sichern 
kann.

Das zweistufi ge Konstruktionsprinzip des deutschen 
Lohnfi ndungssystems – branchenweite tarifl iche Min-
destlöhne, die von autonomen Tarifpartnern allgemein 
passend ausgehandelt und auf Betriebsebene durch 
knappheitsgerechte übertarifl iche Differenzierungen 
ergänzt werden – kann auch heute noch grundsätzlich 
überzeugen. Allerdings hat sich die Praxis weitgehend 
von diesem Prinzip entfernt: Indem die Gewerkschaf-
ten versuchten, möglichst viele Leistungen der Arbeit-
geber zu tarifi eren, wurde die erste Stufe dieses Sys-
tems zu Lasten der zweiten überbetont. Empirische 
Analysen zeigen, dass in Westdeutschland nicht ein-
mal jeder zweite und in Ostdeutschland gar nur jeder 
sechste tarifgebundene Betrieb über Tarif entlohnt. Die 
übertarifl iche Entlohnung weist (insbesondere in West-
deutschland) rückläufi ge Tendenz auf und es mehren 
sich Berichte über eine rechtswidrige untertarifl iche 
Bezahlung (vor allem in Ostdeutschland)8.

Der beschränkte Spielraum für übertarifl iche Diffe-
renzierungen auf der zweiten Stufe würde durch die 
oben vorgeschlagene moderate Lohnpolitik auf der 
ersten Stufe deutlich erweitert. Damit ergäbe sich 
ein relativ fl exibles und differenziertes Lohnfi ndungs-
system, das eine Orientierung an unterschiedlichen 
Knappheiten nach Region bzw. Qualifi kation und 
damit eine bessere Ausnutzung von Beschäftigungs-
möglichkeiten erlaubt. Die erweiterten Spielräume für 
übertarifl iche Entlohnungen könnten auch genutzt 
werden, um die Arbeitnehmer zu motivieren und sie 
in prosperierenden Betrieben am wirtschaftlichen 
Erfolg zu beteiligen. Bei Existenz einer übertarifl ichen 
Entlohnung können die Betriebe überdies bei akuten 
Beschäftigungskrisen durch Abbau übertarifl icher 
Lohnbestandteile ihre Kosten rasch senken und damit 
Arbeitsplätze sichern, ohne gegen tarifl iche oder ge-
setzliche Vorschriften zu verstoßen.

Differenzierte Tarifabschlüsse

(3) Abschlüsse von Flächentarifverträgen sollten deut-
liche Unterschiede in der Produktivitätsentwicklung 
und der Arbeitsmarktlage zwischen den Branchen 
und Regionen berücksichtigen. Das bisherige Geleit-
zugverfahren mit der Orientierung an einigen Pilotab-
schlüssen ist aufzugeben. In Branchen mit geringem 
Produktivitätsfortschritt und in Regionen mit großen 
Beschäftigungsproblemen dürfen die Löhne nur 
unterdurchschnittlich erhöht werden, während pros-
perierende Branchen und Regionen etwas höhere 
Abschlüsse verkraften können.

6 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung, a.a.O., Tz. 634 ff. Konkrete Forderungen nach einer 
moderaten Tarifpolitik fi nden sich z.B. auch bei B. F i t z e n b e rg e r, 
W. F r a n z , a.a.O., und bei H. S i e b e r t , a.a.O. Keinen Anlass zur 
Lohnzurückhaltung sieht dagegen J. K ro m p h a rd t  in seinem Min-
derheitsvotum im Jahresgutachten des Sachverständigenrats, a.a.O., 
Tz. 659 ff.

7 Sollte der obige Vorschlag den Tarifpraktikern immer noch zu kom-
pliziert sein, so lässt er sich weiter vereinfachen, indem man sich 
– zumindest in den heutigen Zeiten geringer Preisanstiege – allein 
an der trendmäßigen Produktivitätsentwicklung orientiert und auf die 
Addition des Produzentenpreisanstiegs sowie den einprozentigen 
Abschlag verzichtet.

8  Vgl. C. S c h n a b e l , a.a.O., Kap. VIII.
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In Deutschland unterscheiden sich die Tarifab-
schlüsse innerhalb und zwischen den Branchen 
sowie das Tarifl ohnniveau zwischen den regionalen 
Tarifbezirken einer Branche nur wenig. Häufi g zeigt 
sich eine Art Geleitzugverfahren, bei dem sich alle 
an den Pilotabschlüssen einzelner Tarifbezirke und 
Branchen orientieren, obwohl diese keinen Bezug 
zur spezifi schen Situation jeder Branche oder Region 
aufweisen. Dieses Verhalten ist ökonomisch gesehen 
kontraproduktiv: Eine stärkere Berücksichtigung der 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Lage in den ein-
zelnen Branchen und Regionen würde die Beschäfti-
gungsmöglichkeiten besser nutzen.

Schlägt man Branchen mit hohem und mit geringem 
Produktivitätsfortschritt tarifpolitisch über einen Leis-
ten, indem man für beide dieselben Lohnerhöhungen 
vereinbart, hilft man damit keiner. Die produktivitäts-
schwache Branche wird überfordert, die prosperieren-
de Branche wird quasi subventioniert und der sekto-
rale Strukturwandel, in dem sich die Arbeitsnachfrage 
zu Gunsten neuer Wirtschaftszweige verschiebt, wird 
nicht richtig abgebildet. Eine stärkere Orientierung an 
der Branchenproduktivitätsentwicklung schöpft die 
jeweiligen Verteilungsspielräume und Beschäftigungs-
möglichkeiten besser aus.

Obwohl die meisten Flächentarifverträge in regiona-
len Tarifbezirken abgeschlossen werden, nehmen sie 
meist keine Rücksicht auf die deutlichen Unterschiede 
in der Arbeitsmarktlage zwischen den Regionen. Regi-
onen mit hoher Arbeitslosigkeit sollten sich allerdings 
bei Lohnerhöhungen stärkere Zurückhaltung auferle-
gen, um damit für Investitionen attraktiver zu werden9. 
Die Reallohneinbußen für die Arbeitnehmer werden 
dadurch gemildert, dass oft auch die Lebenshaltungs-
kosten in Problemregionen geringer ausfallen. Dezen-
tralere und differenziertere Tarifabschlüsse sind eine 
unabdingbare Voraussetzung für die Herausbildung 
einer angemessenen Lohnstruktur.

Spreizung der Lohnstruktur

(4) Zur optimalen Ausnutzung von Beschäftigungs-
möglichkeiten ist eine deutliche Ausdifferenzierung 
der Löhne in regionaler, sektoraler und qualifi kato-
rischer Hinsicht unerlässlich. Besonders die Sprei-
zung der Tarifl öhne nach Qualifi kation ist im unteren 
Bereich unzureichend und sollte erhöht werden. 
Auch Einsteigertarife für Arbeitslose sollten stärkere 
Verwendung fi nden.

Im Gegensatz zu weit verbreiteten Vorstellungen 
gibt es zwar deutliche Unterschiede der Tarifverdiens-
te nach Branche und Qualifi kation10. Allerdings kann 
aus der Existenz vieler verschiedener Tarifverträge 
und Vergütungsgruppen nicht der Schluss gezogen 
werden, dass die Differenzierung der Tarifverdienste 
auch ausreichend ist. Es fällt auf, dass Deutschland 
im internationalen Vergleich eine relativ geringe Lohn-
spreizung aufweist und dass die Lohndifferenziale 
nach Branchen und Qualifi kationen im Zeitablauf nur 
träge und unzureichend auf den sektoralen und qua-
lifi katorischen Wandel reagieren. In vielen Branchen 
wurden sogar die Tarifl öhne von gering Qualifi zierten 
überproportional angehoben, obwohl der technische 
Wandel eine Verschiebung der Arbeitsnachfrage zu 
Ungunsten dieser Gruppe mit sich bringt11.

Um Beschäftigungsmöglichkeiten optimal auszu-
nutzen, sollte die Lohnstruktur so ausgestaltet sein, 
dass sie Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der 
Arbeitnehmer sowie Knappheiten auf Teilarbeits-
märkten bestmöglich widerspiegelt. Das impliziert, 
dass auch die strukturellen Veränderungen der Ar-
beitsnachfrage, welche die Globalisierung und der 
technische Wandel mit sich bringen, in der Tarifpolitik 
stärker berücksichtigt werden müssen. Zwar mag der 
in der Vergangenheit zu beobachtende Verlust von 
Einfacharbeitsplätzen im Industriesektor nicht einfach 
umkehrbar sein. Allerdings kann die Wiedereinrich-
tung bzw. Wiederbesetzung von Niedriglohngruppen 
für gering Qualifi zierte weitere Beschäftigungsverluste 
infolge von Rationalisierung oder Produktionsverlage-
rung ins Ausland mindern und Arbeitsplätze in ande-
ren Wirtschaftszweigen schaffen. Verstärkt Verwen-
dung fi nden sollten auch abgesenkte Einsteigertarife 
für anfangs weniger produktive Arbeitslose, die bereits 
in einigen Branchen eingerichtet wurden12.

Ausbau leistungsabhängiger 
Vergütungskomponenten

(5) Angesichts tief greifender Umbrüche in der Arbeits-
organisation und Personalpolitik der Betriebe hin zu 
einer stärkeren Selbstverantwortung und erweiterten 
Aufgabenbereichen der Mitarbeiter kommt leistungs-
bezogenen Vergütungen eine größere Bedeutung zu. 
Flächentarifverträge sollten zumindest so ausgestal-
tet werden, dass sie derartigen Flexibilisierungen der 

10 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit: Tarifvertragliche 
Arbeitsbedingungen im Jahr 2002, Bonn 2003.

11 Vgl. C. S c h n a b e l , a.a.O., Kap. VI.

12 Flankierend tätig werden muss allerdings auch der Staat, da eine 
Tariföffnung nach unten leicht mit dem Lohnabstandsgebot der So-
zialhilfe in Konfl ikt geraten kann und deshalb eine Leistungsanreize 
schaffende Umgestaltung des Steuer- und Transfersystems erforder-
lich macht.

9 Das genaue Ausmaß der Lohnzurückhaltung ist wissenschaftlich 
nicht exakt bestimmbar und hängt vom Ausmaß der regionalen Un-
terbeschäftigung ab. Nach Ansicht von H. S i e b e r t , a.a.O., S. 15, 
„sollte in Regionen mit überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit die 
Tarifanhebung um 1 bis 2 Prozentpunkte hinter der durchschnittlichen 
Steigerung in der Volkswirtschaft zurückbleiben“.
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Entlohnung auf Betriebsebene nicht im Wege ste-
hen. Darüber hinaus ist es möglich, in Flächentarifen 
betriebliche Optionen für eine stärker leistungsbezo-
gene Vergütung zu vereinbaren.

In vielen Betrieben gibt es bereits Formen der 
individuellen leistungsabhängigen Entlohnung (wie 
Leistungszulagen, Prämienentlohnung und Zielverein-
barungen), die positive Produktivitätsanreize setzen13. 
Allerdings liegen die tarifvertraglichen Regelungen 
schwerpunktmäßig nach wie vor im Arbeiterbereich 
und sind oft mehr als 30 Jahre alt, so dass sie die 
betriebliche Realität im 21. Jahrhundert kaum mehr 
abbilden können. Der öffentliche Dienst verzichtet 
bis heute weitgehend auf Leistungsanreize bei der 
Entlohnung.

Die Modernisierung einschlägiger (tarifl icher) Re-
gelungen kann auf zweierlei Weise erfolgen: Zum 
einen sollten Flächentarifverträge zumindest so aus-
gestaltet werden, dass sie kein Hindernis für eine 
fl exiblere, leistungsabhängige Entlohnung darstellen, 
wobei deren genaue Ausgestaltung den Betrieben 
überlassen werden kann. Zum anderen wäre es aber 
auch möglich, zur Senkung von Verhandlungskosten 
bereits in Flächentarifverträgen Optionen für eine stär-
ker leistungsbezogene Vergütung zu vereinbaren, die 
von interessierten Betrieben freiwillig gewählt werden 
können.

Mehr erfolgsabhängige Entlohnung

(6) Erfolgsabhängige Lohnbestandteile können die 
Produktivität steigern, die Lohnfl exibilität erhöhen, 
die Lohndifferenzierung ausweiten und damit zu 
einer besseren Ausnutzung von Beschäftigungs-
möglichkeiten beitragen. Gewinnbeteiligungen der 
Arbeitnehmer, bei denen ein Teil ihres Lohnes in 
Abhängigkeit vom Unternehmenserfolg variiert, soll-
ten deshalb verstärkt in Tarifverträge aufgenommen 
werden.

Nicht einmal 9% der Betriebe in Deutschland ver-
wenden derzeit Systeme der Gewinnbeteiligung, und 
nur gut 2% beteiligen ihre Mitarbeiter am Kapital14. Dies 
mag damit zusammenhängen, dass sowohl Arbeitge-
ber als auch Gewerkschaften – wenn auch aus unter-
schiedlichen Gründen – an der traditionellen Trennung 
von Kapital und Arbeit festhalten wollen und deshalb 

Mitarbeiterbeteiligungen skeptisch gegen überstehen. 
Angesichts der Tatsache, dass empirische Studien 
einhellig positive Produktivitätseffekte von Mitarbei-
terbeteiligungen (insbesondere Gewinnbeteiligungen) 
feststellen, ist diese Zurückhaltung bedauerlich. Im 
deutschen Lohnfi ndungssystem würde die Einführung 
kollektiv erfolgsabhängiger Lohnbestandteile fl exible 
Reaktionen auf Nachfrageschwankungen erleichtern, 
die Lohndifferenzierung nach Regionen, Branchen 
und Betrieben deutlich erhöhen und damit zu einer 
besseren Ausnutzung von Beschäftigungsmöglichkei-
ten beitragen. Überdies könnten die Gewerkschaften 
sicher sein, dass eine Lohnzurückhaltung sich vertei-
lungspolitisch nicht negativ auswirken muss, da die 
Arbeitnehmer ja an höheren Gewinnen automatisch 
beteiligt würden.

Eine mögliche Ausgestaltung der Gewinnbeteili-
gung besteht in der Variation der Jahressonderzah-
lung in Abhängigkeit vom Unternehmenserfolg, wobei 
diese bei guter Ertragslage überdurchschnittlich und 
bei niedrigen Gewinnen oder gar Verlusten entspre-
chend unterdurchschnittlich ausfallen würde. Ent-
scheidend für den Erfolg einer Mitarbeiterbeteiligung 
ist die Praktikabilität, Transparenz und Akzeptanz des 
Erfolgsermittlungsverfahrens, das möglichst eng an 
objektiv feststellbaren Zahlungsströmen im Unter-
nehmen ansetzen sollte. Gewinnbeteiligungen können 
in Firmentarifverträgen relativ gut auf die spezifi sche 
Situation eines Unternehmens zugeschnitten werden. 
Doch auch Flächentarifverträge sollten zumindest Op-
tionen für eine stärker ertragsabhängige Entlohnung 
enthalten, die von interessierten Betrieben freiwillig 
gewählt werden können. In der Chemischen Indus-
trie gibt es bereits eine derartige Option, nach der 
die tarifl iche Jahresleistung je nach wirtschaftlicher 
Situation des Betriebes zwischen 80 und 125% eines 
Monatsentgelts variieren kann.

Öffnungsklauseln in jeden Tarifvertrag

(7) Öffnungsklauseln, mit denen gewisse Abweichun-
gen vom (Flächen-)Tarifvertrag gestattet werden, 
erlauben den Betrieben eine sachgerechtere Lösung 
spezieller Probleme vor Ort. Sie können tarifge-
bundenen Betrieben die Möglichkeit eines legalen 
beschäftigungsichernden Notausstiegs sowie eines 
betrieblichen Bündnisses für Arbeit eröffnen und da-
mit Verstöße gegen Tarifbestimmungen überfl üssig 
machen. Wirksame Öffnungsklauseln sollten deshalb 
Voraussetzung für die Gültigkeit eines jeden Tarifver-
trags sein.

Laut § 4 Abs. 3 Tarifvertragsgesetz sind vom Ta-
rifvertrag abweichende Abmachungen auf Betriebs-

13 Vgl. den Überblick von R. B i s p i n c k : Tarifentgelt nach Leistung 
und Erfolg – Regelungen in ausgewählten Tarifbereichen, in: WSI 
(Hrsg.): WSI-Handbuch 2000, Köln 2000, S. 111-136.

14 Im internationalen Vergleich entspricht dies bestenfalls einem Platz 
im Mittelfeld; vgl. C. S c h n a b e l , a.a.O., Kap. IX. Für eine Ausweitung 
der Gewinnbeteiligung hat sich zum wiederholten Male auch der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, a.a.O., Tz. 654, ausgesprochen.
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ebene „nur zulässig, soweit sie durch den Tarifvertrag 
gestattet sind“ (durch eine Öffnungsklausel) „oder eine 
Änderung zugunsten des Arbeitnehmers enthalten“ 
(das in Vorschlag (8) thematisierte Günstigkeitsprin-
zip). In einigen Branchen gibt es bereits eine Reihe von 
Öffnungsklauseln: Weite Verbreitung und eine relativ 
große Verwendung fi nden Arbeitszeitöffnungsklau-
seln. Dagegen werden Entgeltöffnungsklauseln we-
sentlich seltener eingerichtet und von den Betrieben 
üblicherweise nur in absoluten Notfällen in Anspruch 
genommen. Öffnungsklauseln sind für tarifgebundene 
Betriebe auch unabdingbare Voraussetzung für die 
Vereinbarung von „Bündnissen für Arbeit“, in denen 
die Arbeitgeber bei kostensenkenden bzw. produk-
tivitätssteigernden Zugeständnissen der Belegschaft 
meist Beschäftigungs- oder Standortgarantien geben.

Die Einführung von Öffnungsklauseln ist geeignet, 
die unterschiedliche Situation einzelner Betriebe stär-
ker zu berücksichtigen, Beschäftigungsmöglichkeiten 
besser zu nutzen und die Flexibilität des deutschen 
Lohnfi ndungssystems zu erhöhen. Indem sie den 
Betrieben die Möglichkeit eines legalen beschäfti-
gungssichernden Notausstiegs gibt, kann eine leicht 
praktikable Öffnungsklausel überdies Verstöße gegen 
Tarifbestimmungen überfl üssig machen und die Tarif-
fl ucht bremsen. Wirksame Öffnungsklauseln für be-
triebliche Abweichungen auch in Entgeltfragen sollten 
deshalb Conditio sine qua non eines jeden gültigen 
Tarifvertrags sein. Wenn dies die Tarifparteien nicht au-
tonom vereinbaren, könnte es der Gesetzgeber durch 
eine entsprechende Vorschrift im Tarifvertragsgesetz 
sicherstellen15.

Bei Vorliegen wirksamer Öffnungsklauseln würden 
Flächentarifverträge einerseits eine geringere zwingen-
de Wirkung aufweisen, andererseits aber doch weiter-
hin eine erhebliche prägende Wirkung entfalten – auch 
heute orientieren sich bereits viele Betriebe freiwillig 
an Tarifbestimmungen. Sieht man dennoch die Gefahr 
einer substanziellen Aushöhlung des Tarifvertragssys-
tems, so könnte diese durch eine Beschränkung der 
Öffnungsklauseln auf Notfälle oder durch zeitliche 
Befristungen von Ausnahmeregelungen minimiert 
werden. Zudem können Öffnungsklauseln mit einem 
Zustimmungsvorbehalt der Tarifvertragsparteien ver-
sehen oder die Gültigkeit abweichender Regelungen 

von der Zustimmung eines bestimmten Prozentsatzes 
der Belegschaft abhängig gemacht werden. Letzteres 
impliziert allerdings eine arbeitsrechtliche Neuinterpre-
tation des Günstigkeitsprinzips.

Neuinterpretation des Günstigkeitsprinzips

(8) Das Günstigkeitsprinzip, dem zufolge Abwei-
chungen vom Tarifvertrag gestattet sind, wenn sie 
zu Gunsten des Arbeitnehmers ausfallen, wird von 
Arbeitsrechtlern sehr eng ausgelegt. Faktisch wer-
den dadurch Beschäftigte daran gehindert, ihre 
Arbeitsplätze durch Zugeständnisse bei Löhnen oder 
Arbeitszeit zu sichern. Erforderlich ist eine Lockerung 
bzw. ökonomisch sinnvolle (Neu-)Interpretation des 
Günstigkeitsprinzips, die der Einschätzung der Be-
troffenen größeres Gewicht gibt.

Bei der Beurteilung der Günstigkeit einer Abwei-
chung vom Tarifvertrag stützen sich Juristen allein 
auf einen Sachgruppenvergleich von tarifvertraglicher 
und abweichender Regelung, ohne den Hintergrund, 
die Alternativen und die individuellen wie gesamtwirt-
schaftlichen Auswirkungen einer Abweichung einzu-
beziehen. Rechtsprechung und Rechtslehre sehen 
faktisch nur höhere Löhne oder geringere Arbeitszei-
ten als günstiger an. Diese enge Auslegung berück-
sichtigt nicht, dass beispielsweise ein Beschäftigung 
schaffender oder sichernder Lohnabschlag oder eine 
entsprechende Ausweitung der Arbeitszeit aus Sicht 
eines einzelnen Arbeitnehmers und aus volkswirt-
schaftlicher Sicht wesentlich günstiger sein dürfte als 
der Bezug von Arbeitslosengeld.

Dringend erforderlich ist deshalb eine Lockerung 
und ökonomisch sinnvolle (Neu-) Interpretation des 
Günstigkeitsprinzips, zumindest in der Frage der Si-
cherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Im Gegen-
satz zu der von Juristen bisher bevorzugten pseudo-
objektiven Betrachtung eines Außenstehenden sollte 
dabei in Zukunft der subjektiven Einschätzung der 
Betroffenen größere Bedeutung zukommen16. Gesetz-
gebung und/oder Rechtsprechung können hier zwei 
Wege beschreiten: Zum einen mag die individuelle Ver-
tragsfreiheit erweitert und es den einzelnen Arbeitneh-
mern weitgehend selbst überlassen werden, welche 
Zugeständnisse sie notfalls zur konkreten Sicherung 
ihres Arbeitsplatzes machen wollen. Zum anderen 
können kollektivrechtliche Lösungen eröffnet werden, 
indem (gegebenenfalls zeitlich befristete) abweichen-15 Eine gesetzliche Einrichtung von Öffnungsklauseln fordern z.B. 

N. B e r t h o l d , O. S t e t t e s , a.a.O.; B. F i t z e n b e rg e r, W. F r a n z , 
a.a.O.; und der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit, a.a.O., Tz. 24 ff. Für viele Arbeitsrechtler sind 
allerdings nicht nur gesetzliche, sondern auch freiwillige Öffnungs-
klauseln „rechtspolitisch deswegen bedenklich, weil sie die wichtige 
Ordnungs- und Kartellfunktion des Tarifvertrags weitgehend außer 
Kraft setzen würden“ – so M. L i e b : Mehr Flexibilität im Tarifvertrags-
recht?, in: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, 11 (1994), S. 342.

16 Ähnliche Forderungen fi nden sich beim Wissenschaftlichen Beirat 
beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, a.a.O., Tz. 42 ff., 
und (seit längerem) beim Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, a.a.O., Tz. 674. Sie werden 
jedoch von der herrschenden Meinung unter den Arbeitsrechtlern 
vehement abgelehnt (vgl. z.B. M. L i e b , a.a.O.).
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de Abmachungen per Betriebsvereinbarung gestattet 
sind, wenn sie zur Sicherung von Arbeitsplätzen erfor-
derlich sind und die Zustimmung einer qualifi zierten 
Mehrheit (z.B. 80%) der betroffenen Arbeitnehmer 
erhalten. Dies würde die Möglichkeiten für betriebliche 
„Bündnisse für Arbeit“ deutlich verbessern.

Einschränkung des Tarifvorrangs

(9) Geschäftsleitung und Betriebsrat dürfen wegen 
einer Sperrklausel im Betriebsverfassungsgesetz 
nicht über Löhne und sonstige Arbeitsbedingungen 
verhandeln, die üblicherweise per Tarifvertrag ge-
regelt werden. Dieser Tarifvorrang sollte gelockert 
bzw. zumindest nur auf tatsächlich existierende Ta-
rifverträge bezogen werden, um eine effi zientere und 
betriebsnähere Lohnfi ndung zu ermöglichen.

Laut § 77 Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz können 
„Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, 
die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise 
geregelt werden, ... nicht Gegenstand einer Betriebs-
vereinbarung sein“ (es sei denn, ein Tarifvertrag lässt 
ergänzende Betriebsvereinbarungen ausdrücklich zu). 
Damit wird ein rechtlicher Vorrang von Tarifverträgen 
etabliert, der sich nicht nur auf Regelungen tatsächlich 
existierender (Flächen-)Tarifverträge bezieht, sondern 
auch auf Fragen, die üblicherweise durch Tarifvertrag 
geregelt werden. Streng genommen heißt das, dass 
sogar ein nicht tarifgebundenes Unternehmen ohne 
gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter in einer 
Branche, in der es gar keine Flächentarifverträge gibt 
(z.B. Softwareindustrie), mit seiner Belegschaft bzw. 
seinem Betriebsrat keine Betriebsvereinbarung über 
Löhne und Arbeitsbedingungen abschließen darf, son-
dern auf Einzelarbeitsverträge (oder auf einen Firmen-
tarifvertrag mit einer Gewerkschaft ohne Mitglieder in 
der Firma!) ausweichen muss. Diese Bevormundung 
von Arbeitnehmern wie Arbeitgebern steht einer effi zi-
enten und betriebsnahen Lohnfi ndung sehr im Weg.

Der Gesetzgeber ist deshalb aufgerufen, § 77 Abs. 3 
Betriebsverfassungsgesetz zu lockern. Auf jeden Fall 
sollte die völlig unverhältnismäßige Sperrwirkung 
aufgehoben werden, die sogar beim Fehlen konkreter, 
aber „üblicherweise“ abgeschlossener Tarifverträge 
bestehen kann. Darüber hinaus ist zu überlegen, ob 
Betriebsvereinbarungen mit nicht tarifgebundenen Ar-
beitgebern generell von § 77 Abs. 3 freigestellt werden 
können und ob auch tarifgebundenen Arbeitgebern 
die Möglichkeit gegeben werden sollte, generell im 
Einvernehmen mit ihrer Belegschaft vom Tarifvertrag 
abweichen zu können. Letzteres mag zwar etwas zu 
weit gehen und die Gefahr einer Aushöhlung des Ta-
rifsystems mit sich bringen. Allerdings könnten (wie 

bereits in Vorschlag (8)) tarifgebundenen Arbeitgebern 
dann vom Tarifvertrag abweichende Betriebsvereinba-
rungen gestattet werden, wenn sie zur Sicherung von 
Arbeitsplätzen erforderlich sind und die Zustimmung 
einer qualifi zierten Mehrheit (z.B. 80%) der betroffenen 
Arbeitnehmer erhalten.

Restriktive Handhabung von Allgemein�
verbindlicherklärungen und Verzicht 

auf Tariftreuevorschriften

(10) Staatliche Allgemeinverbindlicherklärungen 
von Flächentarifverträgen und die Forderung von 
Tarif treueerklärungen bei öffentlichen Aufträgen 
verpfl ichten jeweils auch nicht tarifgebundene Unter-
nehmen zur Zahlung von Tarifl öhnen. Sie behindern 
damit den Außenseiterwettbewerb am Arbeitsmarkt, 
schaden den Konsumenten und verschenken Be-
schäftigungsmöglichkeiten. Auf ihre Anwendung 
sollte weitgehend verzichtet werden.

Das in § 5 Tarifvertragsgesetz verankerte Instrument 
der Allgemeinverbindlicherklärung ermöglicht es dem 
Bundesarbeitsminister, unter bestimmten Vorausset-
zungen die Gültigkeit eines Branchentarifvertrags auf 
die nicht organisierten Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
auszuweiten. Dies ist laut Bundesverfassungsgericht 
verfassungsgemäß, weil es „Lohndrückerei“ und 
„Schmutzkonkurrenz“ verhindere. Aus ökonomischer 
Sicht stellt die Allgemeinverbindlicherklärung dagegen 
ein Mittel zur Ausschaltung von Wettbewerb durch 
Außenseiter dar, dessen Kosten auf die Verbraucher 
überwälzt werden und mit dem unter Umständen Be-
schäftigungsmöglichkeiten verschenkt werden. Dies 
gilt auch für die Allgemeinverbindlichkeit der hohen 
Mindestlöhne unqualifi zierter Arbeiter im Baubereich, 
die überdies die Schattenwirtschaft stärkt. Auch wenn 
nur relativ wenige Tarifverträge für allgemeinverbind-
lich erklärt werden und eine völlige Abschaffung des 
Instruments der Allgemeinverbindlicherklärung nicht in 
jedem Fall geboten erscheinen mag17, ist eine äußerst 
restriktive Handhabung unumgänglich.

Tariftreuegesetze, die zum Teil auf Länderebene ein-
geführt wurden, stellen ebenfalls eine unverhältnismä-
ßige Bevorzugung und Ausweitung tarifvertraglicher 
Regelungen dar. Indem sie (auch bei nicht tarifgebun-
denen Unternehmen) die Vergabe öffentlicher Aufträge 
an die Gewährung tarifl icher Leistungen binden, be-
schränken Tariftreueerklärungen den Wettbewerb der 
Anbieter und erhöhen die Kosten öffentlicher Projekte 

17 Dies erkennt sogar der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Arbeit, a.a.O., Tz. 49 ff., an, der sich gegen 
Allgemeinverbindlicherklärungen ausspricht. Auch der Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 
a.a.O., Tz. 674, möchte darauf sowie auf Tariftreuegesetze verzichten.
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zu Lasten der Beschäftigung und/oder der Steuerzah-
ler. Auf derartige ökonomisch wie juristisch proble-
matische Tariftreueerklärungen sollte völlig verzichtet 
werden. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit darf die 
Insider-Orientierung der Lohnfi ndung in Deutschland 
nicht auch noch durch staatlichen Schutz vor Outsi-
der-Konkurrenz belohnt und verstärkt werden.

Drei Reformstrategien

Die oben präsentierten zehn Vorschläge, die zum 
Teil Alternativen darstellen und sich zum Teil ergänzen, 
können auf verschiedene Weise zu wirksamen Strate-
gien für eine zukunftsweisende, beschäftigungsorien-
tierte Tarifpolitik kombiniert werden:

• Strategie des beschäftigungsorientierten Handelns 
der Tarifparteien: Die Tarifparteien haben es in der 
Hand, die Funktionsweise und die Ergebnisse der 
Lohnfi ndung selbständig zu verbessern, indem 
sie die Vorschläge (1) bis (5) umsetzen. Durch eine 
zurückhaltende Festlegung der tarifl ichen Mindest-
arbeitsbedingungen, einen entsprechend größe-
ren Spielraum für die übertarifl iche Entlohnung, 
differenziertere Abschlüsse, eine Spreizung der 
Lohnstruktur und einen Ausbau leistungsabhängiger 
Lohnkomponenten ließen sich die Differenzierungs-
möglichkeiten, die Flexibilität sowie die Leistungsfä-
higkeit des derzeitigen Lohnfi ndungssystems erhö-
hen und damit Beschäftigungsmöglichkeiten besser 
ausnutzen. In diesem Falle würde wohl ein größerer 
Teil der effektiven Lohnfi ndung am Markt und vor Ort 
stattfi nden, als manchen Tarifparteien lieb sein mag, 
doch könnte dann auf Änderungen der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen weitgehend verzichtet wer-
den.

• Strategie der kontrollierten Öffnung und Flexibi-
lisierung: Die Tarifparteien können auch dadurch 
autonom das bestehende System retten und Be-
schäftigung sichern, dass sie die Vorschläge (1) und 
(4) bis (7) umsetzen. Die Kombination von moderaten 
Grundlöhnen mit leistungs- und gewinnabhängigen 
Lohnbestandteilen, ergänzt um eine stärkere Sprei-
zung der Lohnstruktur (insbesondere nach Qualifi -
kation) und um wirksame Öffnungsklauseln in jedem 
Tarifvertrag dürfte die Differenzierungsmöglichkeiten 
und die Flexibilität der Lohnfi ndung deutlich erhö-
hen, ohne die Gestaltungsmacht der Tarifparteien 
zu sehr zu beschränken. Die Einführung gewinn-
abhängiger Lohnbestandteile würde sicherstellen, 
dass bestimmte Erfolge einer Lohnzurückhaltung 
auch den Arbeitnehmern zufl ießen18. Die tarifl ichen 
Öffnungsklauseln könnten von den Tarifvertrags-
parteien mit einem Zustimmungsvorbehalt verse-

hen werden, wenn sie ansonsten einen zu großen 
Kompetenz- und Kontrollverlust befürchten. Damit 
würde die betriebliche Flexibilität zwar wieder etwas 
beschränkt, doch dürfte es den Tarifparteien in der 
Praxis schwer fallen, sich plausiblen und überein-
stimmenden Sonderwünschen von Belegschaft und 
Unternehmensleitung zu verweigern.

• Strategie der staatlichen Ausweitung des betriebli-
chen Gestaltungsspielraums: Sollten die Tarifpartei-
en von sich aus keine ausreichenden Maßnahmen 
ergreifen, sind Gesetzgeber und Rechtsprechung 
gefordert, entlang den Vorschlägen (7) bis (10) legale 
Möglichkeiten für fl exible und differenzierte Prob-
lemlösungen anzubieten. Gesetzliche Öffnungs-
klauseln, die Neuinterpretation des Günstigkeits-
prinzips, die Einschränkung des Tarifvorrangs und 
der Verzicht auf aktive staatliche Begünstigungen 
tarifl icher Regelungen durch Allgemeinverbindlich-
erklärungen oder Tariftreuevorschriften stellen zum 
Teil deutliche Änderungen der rechtlichen Rah-
menbedingungen dar, die nur durch offensichtliche 
Funktionsstörungen der derzeitigen Lohnfi ndungs-
praxis gerechtfertigt werden können. Wenn jedoch 
Flächentarifverträge weiterhin zu undifferenziert und 
infl exibel ausfallen und zu geringe betriebliche Ge-
staltungsspielräume lassen, müssen den Betrieben 
entsprechende Abweichungen erlaubt werden, um 
Beschäftigung sichern und schaffen zu können.

Erste Schritte hin zu einer fl exiblen, differenzierten 
und beschäftigungsorientierten Tarifpolitik waren in 
den letzten Jahren in manchen Branchen und Tarifrun-
den bereits zu beobachten, wobei besonders die Che-
mische Industrie mehrfach eine Vorreiterrolle einnahm. 
Weitere müssen jedoch unverzüglich folgen, wenn die 
Tarifparteien der großen beschäftigungs- und gesell-
schaftspolitischen Verantwortung gerecht werden 
wollen, die sich aus der Gewährung der Tarifautonomie 
ergibt. Den Tarifparteien sollte 2004 eine letzte Chance 
gegeben werden19. Falls sie sich bis Jahresende nicht 
deutlich bewegt haben, ist der Gesetzgeber gefragt, 
die rechtlichen Rahmenbedingungen der Lohnfi ndung 
entsprechend zu ändern.

18 Die vertraglich vereinbarte Gewinnbeteiligung gemäß Vorschlag 
(6) ersetzt damit das Vertrauen auf eine freiwillige übertarifl iche 
Entlohnung der Betriebe gemäß Vorschlag (2). Verzichtet wird bei 
dieser Strategie auf eine stärkere Branchendifferenzierung (Vorschlag 
(3)), deren Sinn und Praktikabilität von den Tarifparteien gelegentlich 
mit dem Argument bezweifelt wird, heutzutage dominierten die diffus 
verlaufenden Firmenkonjunkturen, so dass die Differenzierung eher 
auf der Betriebsebene ansetzen müsse.

19 Dies empfahl Ende 2003 auch der Vermittlungsausschuss von 
Bundestag und Bundesrat, allerdings ohne Androhung von Eingriffen 
des Gesetzgebers.


